11.2 Vereinfachte Verschmelzung bei Aufnahme 
durch den Alleingesellschafter – 
Antrag der übernehmenden Gesellschaft
	FN [Firmenbuchnummer mit Prüfbuchstaben]
An das
[angerufene Gericht]
F I R M E N B U C H S A C H E
Verschmelzung als übernehmende Gesellschaft
Einschreiter:	[Vorname Zuname, Geburtsdatum, PLZ, Ort, Straße Nummer] als einziger selbständig vertretungsbefugter Geschäftsführer der [Firma … GmbH] mit dem Sitz in [Ort]
vertreten durch:

	Hinweis: Sofern in der Folge auf Bestimmungen des AktG verwiesen wird, sind diese gem § 96 Abs 2 GmbHG anzuwenden, da das GmbHG nichts Abweichendes bestimmt.


1. Sachverhalt
In dem vom [angerufenen Gericht] geführten Firmenbuch ist die Ü [Firma … GmbH] mit dem Sitz in [Ort] und der Geschäftsanschrift [PLZ, Ort, Straße Nummer] eingetragen. Das zur Gänze bar einbezahlte Stammkapital beträgt EUR [Stammkapital].
Gleichfalls in dem vom [angerufenen Gericht] geführten Firmenbuch ist die A [Firma … GmbH] mit dem Sitz in [Ort] und der Geschäftsanschrift [PLZ, Ort, Straße Nummer] eingetragen. Das zur Gänze bar einbezahlte Stammkapital beträgt EUR [Stammkapital].
Alleingesellschafterin der Ü [Firma … GmbH] ist die A [Firma … GmbH]. Gesellschafter der A [Firma … GmbH] sind (A) [Vorname Zuname, Geburtsdatum] und (B) [Vorname Zuname, Geburtsdatum]. Bei keiner der Gesellschaften besteht ein Aufsichtsrat.
Am [Datum] haben die beiden Gesellschaften einen Verschmelzungsvertrag (Beilage/1) abgeschlossen, wonach die Ü [Firma … GmbH] als übertragende Gesellschaft auf ihre 100 %ige Mutter, die A [Firma … GmbH] als übernehmende Gesellschaft verschmolzen wird (up-stream-merger). Es handelt sich daher um eine vereinfachte Verschmelzung iSd § 232 Abs 1 AktG. Die Angaben über den Umtausch der Aktien (§ 220 Abs 2 Z 3 und 4 AktG) und die Verschmelzungsberichte der Geschäftsführer (§§ 220a und 221a Abs 2 Z 4 AktG) waren gem § 232 Abs 1 AktG nicht erforderlich. Auf den Bericht der Geschäftsführer musste daher auch nicht verzichtet werden (§ 100 Abs 1 GmbHG). Die Prüfung der Verschmelzung (§§ 220b und 221a Abs 2 Z 4 AktG) war nicht erforderlich, sie wurde von den Gesellschaftern auch nicht verlangt (§ 100 Abs 2 GmbHG).
Auf die Übersendung der Verschmelzungsunterlagen (§§ 97 Abs 1 GmbHG, § 221 a Abs 2 AktG) haben sämtliche Gesellschafter schriftlich verzichtet (§ 232 Abs 2 GmbHG) – Beilage/2.
Der Verschmelzung liegt die Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft zum [Stichtag] zu Grunde, welche dem Verschmelzungsvertrag als Beilage angeschlossen ist.
Der einzige Geschäftsführer der übernehmenden Gesellschaft hat auf die Einholung der Zustimmung der Generalversammlung der übernehmenden Gesellschaft verzichtet. Die Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft haben auf ihr Recht gem § 231 Abs 3 AktG, die Einberufung einer Generalversammlung zu verlangen, schriftlich verzichtet (Beilage/2). Eine Generalversammlung der übertragenden Gesellschaft war gem § 232 Abs 1a AktG nicht erforderlich.
Da keine Generalversammlungen stattgefunden haben, erübrigt sich der Verzicht der Gesellschafter auf ihr Anfechtungsrecht.
2. Beilagen
a)	Verschmelzungsvertrag in Notariatsaktsform vom [Datum] (Beilage ./1)
b)	Verzichtserklärungen der Gesellschafter (Beilage ./2)
c)	Unbedenklichkeitsbescheinigung gem § 160 Abs 3 BAO hinsichtlich der übertragenden Gesellschaft (Beilage/3)
3. Antrag
Als selbständig vertretungsbefugter Geschäftsführer der A [Firma … GmbH] stelle ich namens der Gesellschaft den Antrag, das [angerufene Gericht] möge im Firmenbuch folgende Eintragungen bewilligen:
Verschmelzungsvertrag vom [Datum]
Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der Ü [Firmenkern] GmbH (FN [Firmenbuchnummer]) als übertragender Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in [Ort].
Ort, Datum
Beglaubigte Unterschriften der Geschäftsführer 
in vertretungsbefugter Anzahl
